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           11.September 2024 

  

Vorentwurf Bebauungsplan „Solarpark Plötzenhof der Gemeinde Fichtenhöhe“ 

Hier: Trägerverfahren/ TÖB-Beteiligung- Ihre E-Mail vom 09.09.2024 

 

Die Untere Wasserbehörde gibt zu dem o. g. Bebauungspplan folgende Stellungnahme ab: 

 

Allgemeine Angaben 

Stadt/Gemeinde/Amt:         Amt Seelow-Land, Gemeinde Fichtenhöhe 

Grundstück:         Lietzen, Lindendorf, ~  

Gemarkung:        lt. Planentwurfskarte 

 

   Flächennutzungsplan 

X    Bebauungsplan        

  

    Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 

    sonstige Satzung  

 

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 

Bezeichnung des Trägers öffentlicher Belange:  

Untere Wasserbehörde, Landkreis Märkisch-Oderland 

 

1. Einwendungen 

 

#  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 

ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden 

werden können:    keine 

 

2. Fachliche Stellungnahme 

 

# Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 

Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens: keine  

  

#  Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 

Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung 

und ggf. Rechtsgrundlage: 

 

Hinweise zur Lage in Schutz- und Risikogebieten 

Der Geltungsbereich des B-Planes berührt keine Wasserschutz- und keine festgesetzten 

Überschwemmungsgebiete.  

 

 

 

Labitzke 

Sachbearbeiter 

Fachbereich: 

Amt: 

Fachdienst: 

Dienstort: 

Auskunft erteilt: 

Durchwahl: 

Telefax: 

E-Mail: 

AZ: 

IV 

Landwirtschaft und Umwelt 

Untere Wasserbehörde 

Seelow 

Herr Labitzke 

03346 850-7308 

03346 850-6309 

wasserbehoerde@landkreismol.de 

32.42.60/Lz-24-0004 
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Rechtsgrundlagen 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) vom 

31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254) 

 

BbgWG  Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekannt-machung vom 02.         

März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20]), zuletzt geändert durch Art. 29 G zum Abbau von 

Schriftformerfordernissen im Landesrecht Brandenburg vom 5.3.2024 (GVBl. I Nr. 9) 

 


